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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Bernhard Seidenath, Tanja Schorer-Dremel, Dr. Andrea 
Behr, Thorsten Freudenberger, Stefan Meyer, Martin Mittag, Helmut Schnotz, 
Sascha Schnürer, Carolina Trautner CSU, 

Florian Streibl, Felix Locke, Thomas Zöller, Tobias Beck, Martin Behringer, 
Dr. Martin Brunnhuber, Susann Enders, Stefan Frühbeißer, Johann Groß, 
Wolfgang Hauber, Bernhard Heinisch, Alexander Hold, Marina Jakob, Michael 
Koller, Nikolaus Kraus, Josef Lausch, Christian Lindinger, Rainer Ludwig, Ulrike 
Müller, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Julian Preidl, Anton Rittel, 
Markus Saller, Martin Scharf, Werner Schießl, Gabi Schmidt, Roswitha Toso, 
Roland Weigert, Jutta Widmann, Benno Zierer, Felix Freiherr von Zobel und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 19/452, 19/1114 

Ambulant vor stationär II:  
sektorenübergreifende, „stambulante“ Versorgung in der Pflege ermöglichen 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene weiterhin für eine verbes-
serte sektorenübergreifende Versorgung in der Pflege einzusetzen. Dazu soll die 
Staatsregierung auf folgende Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB XI) – Soziale Pflegeversicherung – hinwirken: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 45f folgende Angabe zum Siebten 
Abschnitt eingefügt: 

„Siebter Abschnitt  

Neue Versorgungsformen zum Abbau der Sektorengrenzen 

§ 45g  

Verträge zur Integration stationärer und ambulanter Pflege und Krankenpflege“ 

2. In § 28 Abs. 1 wird nach Nummer 14 folgende Nummer 15 angefügt: 

„15. Leistungssektorenübergreifende stationäre, teilstationäre und häusliche Pflege 
auf Grundlage besonderer, integrierter Versorgungsverträge (§ 45g)“ 

3. Nach § 45f wird folgender neuer Abschnitt eingefügt: 

„Siebter Abschnitt 

Neue Versorgungsformen zum Abbau der Sektorengrenzen 

§ 45g 

Verträge zur Integration stationärer und ambulanter Pflege und Krankenpflege 

(1) Die Landesverbände der Pflegekassen können mit zugelassenen Pflegeeinrich-
tungen auch unter Einbeziehung von Leistungserbringern nach § 132a Abs. 4 SGB V 
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im Einvernehmen mit den überörtlichen Trägern der Sozialhilfe im Land besondere Ver-
träge zur Weiterentwicklung und Integration stationärer, teilstationärer und ambulanter 
Versorgungsformen schließen, um stationäre, teilstationäre und häusliche Pflege sowie 
Krankenpflege nach dem SGB V zu kombinieren und dadurch eine leistungssektoren-
übergreifende, integrierte Versorgung sicherzustellen, die am individuellen Bedarf des 
einzelnen Pflegebedürftigen ausgerichtet ist. 

(2) In den Verträgen nach Absatz 1 ist das Nähere über Art, Inhalt und Umfang der 
zu erbringenden Leistungen (Basisleistungen und Wahlleistungen) der integrierten Pfle-
geversorgung zu regeln. Die Verträge sollen Regelungen zur Personalausstattung der 
beteiligten Leistungserbringer, zur Qualitätssicherung, Dokumentation, Finanzierung 
und zur Vergütung und Abrechnung der Leistungen sowie zur Wahl-freiheit der Versi-
cherten und zur Einbeziehung pflegender Angehöriger und sonstiger pflegender Perso-
nen enthalten; insofern können die Parteien Abweichendes von diesem Gesetz verein-
baren, soweit dies zur Umsetzung der Ziele der sektoren-übergreifenden integrierten 
pflegerischen Versorgung erforderlich ist. Die heim-rechtlichen Vorschriften des Landes 
sind zu beachten. 

(3) In Verträgen nach Absatz 1 ist die Vereinbarung einer einheitlichen und pau-
schalen Vergütung für Leistungskomplexe zulässig, welche neben Leistungen aufgrund 
dieses Gesetzes auch Leistungen der häuslichen Krankenpflege gemäß § 37 SGB V 
umfassen. Soweit die Vertragspartner Regelungen nach Satz 1 treffen, geht die Finan-
zierungszuständigkeit von den Krankenkassen auf die Pflegekassen über.“ 

 

 

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 

 

 


